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ÖSTERREICHISCHER AUTOMOBIL-, MOTORRAD- UND TOURING CLUB 
1010 WIEN, SCHUBERTRING 1-3 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
c/o Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 
1017 W i e  n 

TELEFm� (0222) 711 99 ' 

})t, � 
Wien, am 27.8.1992, 
SK 64/Mag.So/Mag.Me-gm 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 durch Bestimmungen Über 
das Gnadenrecht ergänzt wird; 
Stellungnahme des ÖAMTC; 
Bundeskanzleramt, GZ 601.468/10-V/2/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage beehrt sich der ÖAMTC, seine oben genannte 

Stellungnahme in 25-facher Ausfertigung zu übermitteln. 

Mit dem Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung 

Mag. Peter Soche 
Bereichsleiter 
Interessenvertretung 

Beilage: wie erwähnt 

Teleg rammadresse 
Autotouring Wien 

Feri'lsch,'elber: 
133907 

Telefax 
(0222) 71318 07 

Bankverbindungen 
Ralffeisen Zentralbank Österreich AG, 1030 Wien, Kto" 156,109 
Credltanstalt Bankverein, 1010 Wien, Kto" 50,18130 
Postsparkasse, 1010 Wien, Kto, 1896,1 89 
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ÖSTERREICHISCHER AUTOMOBIL-, MOTORRAD- UND TOURING CLUB 
1010 WIEN. SCHUBERTRING 1-3 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien Wien, am 27.8.1992 

SK 64!Mag.So!Mag.Me-stö 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 durch Bestimmungen über 
das Gnadenrecht ergänzt wird; 
Stellungnahme; 
GZ 601.468/10-V/2/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der ÖAMTC erhebt gegen den vorliegenden Gesetzentwurf keinen 

Einwand. 

Zu der an uns gerichteten Frage, ob die Rückzahlung von Straf

beträgen in gleicher Weise wie in S 52 a Abs 2 vstG vorgesehen 

werden sollte, nehmen wir dahingehend Stellung, daß wir zwischen 

den Bestimmungen des S 52 a vstG in der derzeit geltenden Fas

sung (amtswegige Bescheidaufhebung wegen offenkundiger Gesetzes

verletzung) und der amtswegigen Aufhebung rechtskräftiger Be

scheide im Gnadenwege keine wie immer gearteten Ansatzpunkte für 

analoge Regelungen erblicken können. Es wird daher empfohlen, 

die Rückzahlung bereits geleisteter Strafbeträge nach Aufhebung 

des Strafbescheides im Gnadenwege im Gesetz besonders vorzu

sehen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Mag. Peter Soche 
Bereichleiter 
Interessenvertretung 
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